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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 21.01.2020 
Büroleitung   Abteilung: 2 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0031/2020) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 03.02.2020 öffentlich 

 

Wahl der Mitglieder der Gesellschafterversammlung der MVZ Konz GmbH 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 
Der Kreistag wählt die Mitglieder für die Gesellschafterversammlung des MVZ Konz 
gemäß den Vorschlägen der Parteien und Gruppierungen im Kreistag. 
 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 
Laut § 8 des Gesellschaftsvertrages der MVZ Konz GmbH, welcher in der Sitzung 
des Kreistages am 03.02.2020 beschossen werden soll, sind die Organe der 
Gesellschaft die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. 
 
Die Gesellschafterversammlung besteht gemäß § 10 des Gesellschaftsvertrages aus 
sieben Mitgliedern. Diese setzen sich zusammen aus dem Landrat des Landkreises 
Trier-Saarburg und sechs weiteren Mitglieder, die vom Kreistag gewählt werden. Der 
Landrat ist gleichzeitig auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung.  
 
Die vom Kreistag gewählten Mitglieder sind an Richtlinien und Weisungen des 
Kreistages Trier-Saarburg gebunden. Dies gilt auch für Ihre Abstimmung. Sie haben 
bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen des Landkreises Trier-Saarburg 
zu berücksichtigen. Die Wahlzeit der Gesellschafterversammlung der MVZ Konz 
GmbH richtet sich nach der Wahlzeit des Kreistages und die endet mit der 
Verpflichtung des neuen Kreistages. 
 
Unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der im Kreistag vertretenen Parteien 
ergibt sich unter Anwendung des Divisorverfahrens mit Standardrundung nach 
Sainte-Lague/Schepers folgende Verteilung der zu wählenden Mitglieder der 
Gesellschafterversammlung (dabei wurde die Änderung des Stärkeverhältnisses 
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durch den Austritt von Herrn Ahnemüller aus der Fraktion und Partei der AfD 
berücksichtigt): 
 
6 Sitze: 
 
CDU:    3 Sitze 
SPD    1 Sitz 
Bündnis 90/Die Grünen 1 Sitz 
FWG    1 Sitz 
AfD    0 Sitze 
FDP    0 Sitze 
Die Linke   0 Sitze 
BfB    0 Sitze 
parteilos:   0 Sitze 
 
Grundsätzlich werden Wahlen im Rahmen der öffentlichen Sitzung durch Stimmzettel 
in geheimer Abstimmung durchgeführt, es sei denn, der Kreistag beschließt, dass 
eine offene Abstimmung per Handzeichen durchgeführt wird (§ 33 Absatz 5 LKO). 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Berechnung der Sitzverteilung (unter Berücksichtigung der Änderung des 
Stärkeverhältnisses im Kreistag Trier-Saarburg) 
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